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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 25/0146 

431 - Fachbereich Kindertagesbetreuung Datum: 21.03.2025 

Bearb.:  Jové-Skoluda, Joachim Tel.:-126  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Jugendhilfeausschuss 10.04.2025 Entscheidung 
 
 

Besetzung von KiTa-Beiräten für die KiTas Nordlicht und 4 Höfe 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beruft folgende Vertreter*innen in die nachstehenden KiTa-Beiräte: 
 
Pestalozzi-Stiftung Hamburg (KiTa Nordlicht) 
 

a) Frau/Herrn    stellv. Frau/Herrn 
b) Frau/Herrn    stellv. Frau/Herrn 

 
Diakonisches Werk Altholstein gGmbH (KiTa 4 Höfe) 
 

a) Frau/Herrn    stellv. Frau/Herrn 
b) Frau/Herrn    stellv. Frau/Herrn 

 
Sachverhalt: 
 
Die Einrichtung eines KiTa-Beirates regelt § 32 Abs. 3 Kindertagesförderungsgesetz. Danach 
setzt sich der Beirat in den Einrichtungen, wie folgt zusammen: 
 

- Mitglieder der Elternvertretung 
- Vertreter*innen der pädagogischen Kräfte 
- Vertreter*innen des Trägers, sowie 
- Vertreter*innen der Standortgemeinde 

 
Die Stadt Norderstedt entsendet jeweils zwei Mitglieder.  
 
Die beiden neuen KiTas der Träger Pestalozzi-Stiftung und Diakonie Altholstein haben im Ok-
tober 2024 bzw. Februar 2025 ihren Betrieb aufgenommen. Dort werden nun nach und nach 
die neuen Gruppen eröffnet. In der Folge sind auch KiTa-Beiräte zu bilden. Für diese sind 
daher die städtischen Vertreter*innen zu bestimmen. 
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